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ihm geboren wurden, nichts übrig geblieben wäre, ſo wären ſie
ebenſo wenig klageberechtiget.

Wenn jemand fragen würde, ob etwa die utter, die bewuſst
zur Vaterſchaftserklärung mitgewirkt, oder falls der ater ſe noch
, ob EX, enn die Vaterſchaftserklärung decidiert, ohne die
nöthige Suppoſition, nämlich der außerehelichen Beiwohnung In der
kritiſchen Zeit, gemacht ätte, gehalten wären, den beiden legitimen
Söhnen eine Entſchädigung für das dem 0  du geſetzli Zu
fallende 3u geben, ſo iſt gleichfalls mit nein 3u antworten. elde
onnten damals Urch 4 noch nicht geborner Kinder In keiner
Weiſe behindert werden, 5  ber ihr Vermögen zugunſten weſſen immer

verfügen. Der Qateur eter 0 10 auch den 0  du adoptieren
können nach kirchlichem E und ſchon fünfzig ahre alt
und um mindeſtens chtzehn ahre I als du war,
nach öſterreichiſchem Rechte Auch da hätten die äteren natürlichen
ohne ſich einfach den Umſtänden 3 ügen gehabt Ein Unrecht iſt
alſo, ſelbſt die Vaterſchaftserklärung das Fundament einer
fleiſchlichen Beiwohnung In der kritiſchen Zeit nicht für ſich gehabt
ätte, nicht zugefügt worden, alſo auch nach keiner ette gutzumachen.

Ein anderes iſt ES mit der Wahrhaftigkeit. Wenn ſich jemand
vor Zeugen als Qater bekennt, ſo I das nach der allgemeinen
Anſchauung, bekenne, das Kind Tzeugt zu aben Das bürger⸗
liche Geſetz unterſcheidet zwiſchen Legitimation und Adoptierung;E. für letztere eigene Erforderniſſe feſt, will alſo ſelbſt der Sachenach durchaus nicht, daſs jemand etwa durch Legitimierung die Formender Adoptierung umgehe, wenigſtens enn die Bedingungen der letzterennicht zutreffen.

Was aber den eingangs erwähnten Pfarrherrn betrifft, ſo mag
ELr den Leuten ſicherli die der Wahrhaftigkeit einſchärfen.Allein die Vaterſchaftserklärung muſs ſ

letli

* die beiden,Eltern⸗ und Quaſielterntheile übereinſtimmen, doch entgegennehmen.Die allgemeine Ueberzeugung von der Unwahrheit der Vaterſchaftmacht keinen Beweis.

St Pölten. Prof Msgr Dr ob

ſef Scheicher
Uell. Otto, Eein Beamter, beichtet, auf der Univerſitätſei In einer Verbindung eweſen, In welcher die Verpflichtung

zum Uell beſtand. etzt gehöre erſelben als ſogenannter ＋

ELYHerr“ noch Die A  en Herren“ elen zwar nicht auf die Statutender Verbindung verpflichtet; doch rwarte man von ihnen, daſs ſieim Geiſte derſelben vorangiengen, insbeſondere gegebenenfalls ſiduellierten. Das letztere werde nun keinenfalls thun ber olgendeZweifel ſeien ihm aufgeſtiegen:
Ob ETL ver  1 ſei, als 7  er Herr“ auszutreten?
Eventuell Ob von Stiftungsfeſten fernbleiben müſſe?



404

Er fügt hinzu, ſein Li würde wahrſcheinlich eine
Dienſtentlaſſung zur olge aben

Beichtvater entſcheidet: Als 77  Er Herr“ ſolchen
Verbindung falle EL Unter den Begriff der faventes duello;
würde alſo excommuniciert ſein, wenn nicht Qustrate

Beichtvater welchen ſich tto un wendet eſteht
zwar daſs der Excommunication nicht unterliege Immerhin aber
ſei ‘eS ſeine das Aergernis, welches EL durch den Anſchluſs

Elne duellierende Verbindung egeben, durch den förmlichen Aus⸗
tritt wieder gut zu machen Udem ſei das weitere Verbleiben
derſelben eln dauerndes Aergernis.

Beichtvater endlich geſtattet ihm, ſowohl 7  er Herr“ zu
leiben, wie auch, den Stiftungsfeſten ſich zu betheiligen.

Wer hat re
Antwort Beichtvater geht jedenfalls weit Denn

AVOTelll praebentes duello fallen nur dann unter die xcom⸗
munication wenn ſie Eln wirklich ſtattgehabtes uell begünſtigt
haben (Vgl ehmku II 949.)

Auch Beichtvater ſchein ohne genügenden Grund den
förmlichenLi zu fordern Denn die Pflicht gegebenes Aergernis
wieder gut zu machen iſt ene oſitive urgiert al nicht Sub relative

inCOmmoOdo unſerem Falle würde der förmlicheL
keinen nennenswerten ＋

en ſchaffen Ein förtdauerndes Aergernis
ieg aber nicht darin, daſs man von den 77  en erren“ die An⸗
nahme eimne Ue erwarte Daſs ETL früher (tives itglie war
und ſich hat einſchreiben laſſen berechtigt II 11801E nur zu dem
Schlu daſs früher die Verbindung billigte nicht daſs ETL ſie
jetzt noch billigt wenigſtens dann nicht enn durch eine onſtige
Haltung als Katholiken und omi indirect auch als Gegner
des Duells ſich El

Andererſei ſchein Beichtvater der Nachſicht
weit zu gehen enn EL Unterſchiedslos das Verbleiben als 77  er

Herr“ und die Theilnahme den Feſten geſtattet Das eine wie
das andere kann nuLr inſowei geſtattet werden als keine Billigung,
ſei ES direet des ue ſei ES der Verbindung als duellierenden
darin iegt; Elne ſolche illigung würde aber ⁰ ſcheint eS darin
liegen wenn EL ſich poſitiv als 77  en Herrn“ bekännte Thut eL
dies nicht ſo läſst ETL ehen nur zu daſs die übrigen ihn noch für

ſolchen halten, während ES der That nicht mehr iſt
Was die Theilnahme den Feſten angeht, ſo iſt allerdings
fürchten, daſs dieſelbe, ſo Wie ſie Uunter den Umſtänden ſich
geſtalten würde, poſitive Approbation der Verbindung
ſich ſchließen würde und aher III nicht zu geſtatten ware

Wynandsrade Holland ammerſtein


